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Aufstellung der 3. Änderung des Bebauungsplanes „Freizeitpark Eversum" 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

gegen die Aufstellung des 0.g. Bebauungsplanes bestehen unsererseits keine Bedenken. Wir 

bitten jedoch um die Berücksichtigung des folgenden Punktes: 

Im Plangebiet liegt eine Abwasserdruckrohrleitung DN 200 des Lippeverbandes (siehe 
beiliegende Karte). Eine Dienstbarkeit für diese Fläche ist bereits im Grundbuch 

eingetragen. Zusätzlich beantragen wir im Rahmen dieser 3. Änderung des 
Bebauungsplanes „Freizeitpark Eversum" gem. g 9 Abs. 1 BauGB ein Leitungsrecht 
zugunsten des Lippeverbandes einzutragen. Die Trasse der Abwasserdruckrohrleitung ist 

auf einer Breite von 2 Metern zu beiden Seiten freizuhalten von jeder Bebauung hoch- und 
tiefbaulicher Art und von Bepflanzung mit Bäumen und Sträuchern. 

Mit freundlichen Grüßen 

V 
(Krüger) 

Vorsitzender des Verbandsrates, Dipl.4ng. Bernd Tonjes 
Vorstand: Dr Jochen Sternplewsk jVorsltzender), Di Emaniiel Gruii. Rairnund Echterhoff 

Abwäpunpsvorschlap der Verwaltung 

Der Anregung wird nicht gefolgt. Die Leitungstrasse liegt außerhalb der Änderungsbereiche, sie 
kann ggf. in einem gesonderten Verfahren berücksichtigt werden. 




